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Problemb€3chr€ibuno/Beqründuno:

Der S 5 (1) des Brandenbu€ischen Ladenöffnungsgeselzes l/om 27. November 2006, zubal
geändendurch das Geselz zur Anderuns des Brandenbursischen Ladenöifnunssseselzes
vom 20. Oezember 2010, regelt, dass Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen
Eeisnissen ar jährich höchstens sechs Sonn- und Feiertagen in de. Zeil von 13.00 bis
20r00 U hr geöffnet weden können. DieseTage sind von derörilichen ordnungsbehöde
ml(e s ordnungsbeho.dlicherVerordnung testzusetzen. Eine Beschränkung des cebiets
innelhalb eines Oires sieht das Gesetz nichtvor.
Die dezeitige Ordnungsbehiirdliche Verordnuns derSladl Cottbus überdie Offnung von
Verkalllstellen an Sonn- und Feiertagen gilt bis zum 31.12.2011. Als diesem Grund muss
z$ Gewährleistung der beaniragien VerkaufssiellenÖffnungen an sonn und Feieftagen aus
Anlassvon besonderen E.eignissen im Jahr 2012 eine neue ordnungsbehö.dliche
Verordnunq erlassen werden.
DieälrdasJahr2012 beantraglen Sonn- hd Feiertagsdffnungen wurden geprüftund mil
den Einzelhändlern, den Kammern undveöärden sowie der Aöeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen absestimmt
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